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10/07 Verwaltungsgerichtshof

90/02 Führerscheingesetz

Norm

FSG 1997 §25 Abs3;

FSG 1997 §26 Abs3;

FSG 1997 §7 Abs3;

FSG 1997 §7 Abs4;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Gemäß § 25 Abs. 3 FSG 1997 darf eine Entziehungsdauer von weniger als drei Monaten nicht festgesetzt werden. Tri t

daher die Annahme, der Betro ene werde für einen Zeitraum von mindestens drei Monaten verkehrsunzuverlässig

sein, nicht (mehr) zu, so darf eine Entziehung der Lenkberechtigung nicht ausgesprochen bzw. von der

Berufungsbehörde nicht bestätigt werden. Unzutre end ist daher die Au assung der Behörde, § 25 Abs. 3 FSG 1997

sehe eine "Mindestentziehungsdauer" in dem Sinne vor, dass schon die Verwirklichung einer bestimmten Tatsache im

Sinne des § 7 Abs. 3 FSG 1997 zu einer Entziehung der Lenkberechtigung für diese bestimmte Dauer führen müsse.

Letzteres gilt nämlich nur für jene Fälle, für die bereits im Gesetz (vgl. § 26 Abs. 3 FSG 1997) eine xe Entziehungsdauer

normiert ist und in denen daher die Wertung der bestimmten Tatsache tatsächlich zu entfallen hat.
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